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RS UVS Kärnten 1996/09/09 KUVS-
71/6/96

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1996

Rechtssatz

Das durch das Vorschriftszeichen "Halt" ausgedrückte Gebot anzuhalten, enthält auch die Forderung, das Anhalten

nicht vorzeitig abzubrechen. Für die Beurteilung, ob eine Vorrangverletzung durch einen nach § 19 Abs 4 StVO

Wartep8ichtigen zu verantworten ist, kommt es daher nicht darauf an, ob beim Vorschriftszeichen "Halt" angehalten

wurde oder nicht. Durch die in den Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses aufgenommene Wendung "durch

Mißachtung des Vorschriftszeichens HALT" wird daher lediglich der die Wartep8icht des Beschuldigten begründende

Sachverhalt näher umschrieben.

Mit Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 11. Dezember 1996, Zahl: 96/03/0360-3, wurde die Behandlung der

Beschwerde gegen den Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates für Kärnten vom 9. September 1996, Zahl:

KUVS-71/6/96, abgelehnt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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